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Das adlıge Damenstift Herdecke un seine
Auseinandersetzung mıiıt der örtliıchen

lutherischen Kırchengemeinde 1im Jahrhundert

{ Erbitterter konfessioneller Streıt um die Rechte an der
Stiftskirche

Gemischt-konfessionelles
Das 1n mittelalterlicher Zeıt egründete Kanonissenstift erdecke!

gehörte 1n der Neuzeit den gemischt-konfessionellen adligen
Damenstiften Als olches ahm erdecke sowohl Angehörige des
katholischen als auch des lutherischen un!: später auch des reformier-
ten auDbens autf Be1 den Stiftsdamen der ausschließlich dem rıtter-
bürtigen del vorbehaltenen erdecker Institution andelte sich

ber die Gründung des Frauenstifts erdecke liegen keinerlei zeitgenössische urkund-
1C. der chronikalische Zeugnisse VOITL. ach der 1mM gepflegten, ber erst 1n einer
Aufzeic.  ung aus dem 15 Jahrhundert erhaltenen Überlieferung so1l das Her-
ec als ıne Tochtergründung des Stifts Marıa 1m Kapitol 1n öln 1mM Jahre 8310 eNt-
tanden se1ln NR  = Staatsarchiv Münster, erdecke kte 14 (älteste Statuten)
TUC Johann Diederich VO:  - Steinen: Westphälische Geschichte Teil acC  TUC
der Ausgabe em: 1760 Münster 1964, 159 -—163, ler 159 er ahrschein-
1C.  el ach handelt sich be1l dieser Gründungsgeschichte ber 1NnNe 1
entstandene fromme Legende TSiImals quellenmäßig belegt ist die Existenz eines
Konvents 1n erdecke Ende des K Jahrhunderts ın den Siegburgern nno-Mirakeln
(Libellus de translatione sanctı NNnNOoNI1IS archiepiscopi et miracula sanctı NnOon1s.
Bericht ber die TIranslation des eiligen Erzbischo{is Anno un! Annonische Mirakel-
erichte (Siegburger Mirakelbuch). Lateinisch-Deutsc Hg VOI Maurıtius Mittler.
legburg 1966 — 1968 (Siegburger Studien —5 Miracula } 69; Miracula LE, 81);
eın „cenobıium Herreke“ bZw. eın „cenobium, quod Herreke dieitur“ erwähnt WITrd;
AT Geschichte jetz uch Edeltraud ueting: erdecke, 1n Quellen un! Forschungen
ZUTr: Kirchen- un! Religionsgeschichte, estfälisches Klosterbuch, Teil (=Veröff
der 1ıst Komm. {Ür Westfalen hg arl Hengst, Münster 1992, 400 —404,
ler bes 401 uch die üngste bau- un! kunstgeschichtliche Untersuchung ber die
ehemalige Stiftskirche 1n erdecke VON aus an; hat hinsichtlic. des Gründungs-
datums des Herdecker Konvents keine genaueren Erkenntnisse zutage fördern können.
S1e OMM: der Feststellung, daß eın Bau der Stiftskirche bald nach dem VO  } der
Stiftstradition überlieferten Gründungsdatum des Stifts, nämlich 1n den 20er ren
des Jahrhunderts, anhand bau- un! kunstgeschichtlicher erkmale des eutigen
Kirchengebäudes weder beweisbar noch widerlegbar ıst. Als Gründungsdatum des
Herdecker Konvents 1äßt sich er lediglich die Zeitspanne zwıischen dem un! ıx
Jahrhundert angeben aus ange Die ehemalige Stiftskirche 1n erdecke auge-
schichte Bauschichten Hg. VO  - der Evangelischen Kirchengemeinde erdecke Essen
1997, bes und S6.47
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zumeilst Töchter des 1n der näheren un weılıteren mgebung ans3as-
sıgen märkischen andadels erartige gemischt-konfessionelle 1J)8=
menstifte als olge der Reformation 1mM westfälischen Landesteil
des Kurfürstentums Brandenburg entstanden. Im SOg Nebenrezel VON

Kleve, den die beiden rbherren der jülich-klevischen Länder, alz-
grafi Wiıilhelm VO Pfalz-Neuburg und der UrIurs Friedrich Wilhelm
VO  . Brandenburg, 7.9.1666 schlossen, Trhielt dieser gemischt-kon-
fessionelle Stiftstypus selne rechtliche Anerkennung.“ 1ne konkrete
Festlegung des zahlenmäßigen Verhältnisses der einzelnen Religions-
parteıen 1ın den gemischt-konfessionellen Stiften brachte annn der Reli-
gionsvergleic VO 011672 zwischen Kurbrandenburg un alz-
Neuburg.* Er bestimmte für erdecke, daß Tel Viertel der Kapıtuların-
NenNn der lutherischen bZzw. reformierten un eın Viertel der katholischen
Konfession angehören ollten un außerdem auf eweils Tel evangeli-
sche bzw. reformierte Abtissinnen eine katholische Abtissin folgen
mußte.* Diese Ordnung ist 1n erdecke och einmal 1719 ausdrücklich
festgelegt un! auch peinlic eachte worden.?

In den Jahren Hr er wurde für die katholischen
Stiftsdamen 60 ABRE öffentlichen Religionsausübung eine eigene Kapelle
auf dem Stiftsgelände der nordöstlichen Rıngmauer rbaut.® Bıs
11972 benutzten die lutherischen Stiftsdamen un! die lutherische KIr-
chengemeinde un! die reformierten Stiftsdamen SOWI1eE die 1702 1ın Her-
ec gegründete reformierte Kirchengemeinde gemeinsam die Stifts-
kirche als Gotteshaus. Urc eın 1ın drıtter und etzter nNnstanz 1n Berlin
ergangenes un:! 01 71752 VO  . dem egıerungsrat 1ın eve publi-
ziertes el wurde das bisherige iımultaneum jedoch aufgehoben. Die
reformierten Stitftsdamen un Gemeindemitglieder erhielten die der
Ööstlichen Kıngmauer gelegene un schon 1mM Mittelalter erbaute E >
Annen-Kapelle endgültig qls der öffentlichen Religionsausübung
zugewlesen, während die Ilutherischen Stiftsfräulein un die uther1-
sche Kirchengemeinde die Stiftskirche als ihr Gotteshaus zugesprochen
bekamen kıgentümerın der Stiftskirche War un! 1e jedoch auch
weiterhin das Stift.” 1eser Sachverhalt, daß die tutherische irchenge-

TUC Sammlung der (Gesetze un! Verordnungen, welche 1mM Herzogtum EeEve un! 1n
der Grafschaft Mark ber Gegenstände der Landeshoheit, Verfassung, Verwaltung un!
Rechtspflege Sind... hg. Scotti Teil Düsseldortf 18206, 454 — 47{
ruck: eb 496 534
Ebd., 503 SS
VergleichnBenennung der Kapıitularınnen TUC. Steinen: Westphälische
Geschichte 'Teil Nachdr. der Ausg. emM:; 1760 Münster 1964, 163 166
aula abig: 1100 TE Pfarrei erdecke der ath Kirchengemeinde Philippus
un! Jakobus erdecke 1964, 3
olfgang (Cremer: DIie evangelisch-reformierte Kirchengemeinde erdecke:; 17 anrbuc.
TÜr Westfälische Kirchengeschichte, 75 1982), 216
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meinde 1n erdecke die Stiftskirche als ihre Pifarrkirche nutzen durite,
das Kirchengebäude ihr jedoch nicht gehörte, sondern das 1er
Hausherrin WäAäl, 1mM 18 Jahrhundert imMmmMmer wieder KonitTlikten
un! langwierigen Rechtsstreitigkeiten zwischen der Iutherischen KYrs
chengemeinde un dem 1ese Streitigkeiten machten selbst VOL
Sterbefällen nicht halt und verhinderten gelegentlich die unge-
stOÖrte Beisetzung VO  } Verstorbenen.

Keıine uhe für Verstorbene
Kın olcher auch aktenkundig gewordener Fall ereignete sich kurze

Zeit ach dem Ende des Siebenjährigen Kriegs.® Die aCcC egann
amıit, daß Silvesterabend des Jahres 1764 8 00 Uhr das TL
aufgeschworene Stiftsfräulein Henrietta Sophla atharına Romberg-
elburg 1m verstarb. Da den Stiftsdamen eın ec auf elset-
ZUNg 1n der Stiftskirche zustand, wurde ihre Bestattung darın auft dem
en Chor auf den %. AD festgesetzt.* Vor der Beisetzung sollte
aber auch die bei Standespersonen übliche Leichen-Standrede (Paren-
tation) 1n der Kirche gehalten werden. och die Beerdigung der Ver-
storbenen verlief nicht WwW1e geplant un VOT em nicht konfli  os Da
das Fräulein Romberg-Edelburg der reformierten Konfession ange-
hörte, sollte nämlich der reformierte Stitftskanoniker un! (3emelinde-
geistliche 1edrıc Gerlach Flaßhoff die Leichen-Standrede ın der
Stiftskirche halten och das wollte die Iutherische Kirchengemeinde
1n „ihrer“ Iutherischen Pfarrkirche aut keinen Fall zulassen. S1ie Sa 1n
einem olchen Akt die usübung eiınNner pfarramtlichen andlung, die
den Reformierten ach der Aufhebung des iımultaneums un! ihrer
Verweisung 1n e1nNn eigenes Gotteshaus 1ın der nunmehr ausschließlich
den utheranern vorbehaltenen Stiftskirche nicht mehr zustand. Als
der lutherische Kirchenvorstand VON der geplanten Leichen-Standrede
des reformierten Predigers Flaßhoff uhr, ScCNHNICKTIEe deshalb
4.1.1765 ZWe1l Se1INer Mitglieder, den Kirchmeister Johann eOT! CNUTr-
INann un den Provisor Johann enrıc Grave, ZU Sterbehaus des
Fräulein Romberg-Edelburg auft dem 1ese ollten dort Qqlier-
ings nicht eiıne Beileidsbekundung des Kirchenvorstands übermitteln,
sondern Namens des Kirchenvorstands energisch das orhaben
des Stifts protestieren, einem reiormilerten rediger die Vornahme eiINer

Die olgende Darstellung beruht qauft den ın Abschrift erhaltenen Prozeßakten, die sich
ZU größeren Teil 1n der kte Abt un! ZU kleineren 'Teil 1m Protokollbuch des
lutherischen Konsistoriums Abt 1mM 1V der Evangelischen Kirchengemeinde
erdecke eilnden.
E Kintrag 1n dem Kirchenbuch der Iutherischen (GGemeinde erdecke Archiv der Evan-
gelischen Kirchengemeinde erdecke, Aht kte
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Leichen-Standrede 1ın der lutherischen arrt- DbZWw. Stiftskirche
gestatten. Die beiden Kirchenvorsteher wlıesen ZU Begründung auf das

VO Landgericht ın Hagen gefällte un 1 8 3 DE VO

der egıerun 1n Kleve bestätigte el hin, wonach dem reformier-
ten Stiftsgeistlichen und Gemeindeprediger bei eiıner Strafe VO  ; 20
Reichstalern untersa Wäal, 1n der Stiftskirche irgendwelche pfarramt-
lichen kte auszuüben. DIie amalige Abtissin ohanna Alexandrina
Bottlenberg ZeH Kessel gab 1N ihrer Eigenschaft als Oberhaupt des
Stifts den beiden ertretitern des lutherischeri: Kirchenvorstands ZU

escheld, daß S1e das Stiftskapitel ihres inspruchs ZUSaImmnen-
rufen werde, un! m1T dem, Was dieses besc  1eben werde, müßten S1e
sich „zufrieden geben  “

och der lutherische Kirchenvorstand, der 1n dem orhaben des
Stifts bzw. des reiormilerten Stiftsgeistlichen eiıne „straffbahre CD
0)e1  66 sah, hatte 1n der Angelegenheit bereıits auch gerichtliche CNrıtitie
eingeleıitet. 4.1.1765, also selben Tag, dem die beiden Kırs
chenvorsteher ihre Beschwerde auf dem vorbrachten, erging eın
Befehl des Landgerichts agen, das dem reformierten rediger
Flaßhof unter rohung VO  w Reichstalern Strafe die Vornahme
elıner Leichen-Standrede 1n der Stiftskirche untersagte un das
aufforderte, sich beli gleicher Strafe diese richterliche Anweisung
halten

Erneuter Streit
Die daraus entstandene gerichtliche Auseinandersetzung zwischen

dem und der lutherischen Kirchengemeinde War och 1M ange,
als eın gutes halbes Jahr später wiederum eiıner Bestattung
einem weılıteren on zwischen dem un dem Iutherischen KI1r-
chenvorstand kam Diesmal Warlr die 1mM Verstorbene allerdings
keine adlige Stiftsdame, sondern eiıne Person bürgerlichen Standes
Narmens anse Dıiese, Tochter e1INes Predigers un! Wiıtwe eines k71-
seinspektors, hatte der Abtissin qals Haushälterin gedient OMHensicht-
Lich muß die Ahtissin mi1t dem langjährigen IDienst ihrer Haushälterin

sehr zufirieden geWeESCH se1n, daß sS1e ihr aus Dan  arkeit die Ehre
eiNes egräbnisses 1n der Stiftskirche zukommen lassen wollte Die
Beisetzung sollte Nachmittag des 2 8.1765 erfolgen, und diesem
wecCc ließ die Abtissin eın rabh 1n der Stiftskirche ausheben. och
ZUTL Bestattung der dem reformierten Glaubensbekenntnis angehören-
den Banse 1n der Stiftskirche kam nicht war hatte das 1
das espannte Verhältnis mi1t der lutherischen Gemeinde nicht och
verschärfen un! mıiıt Rücksicht auft den och schwebenden Rechtsstreit
wıssen lassen, daß INa  ® diesmal auf die Abhaltung einer Leichen-
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andrede für die Verstorbene verzichten WO Überdies hatte die
(lutherische) Abtissin die beiden Geistlichen der lutherischen emeı1n-
de der Be1isetzung eingeladen, un VO  — diesen War die Einladung
auch angenomMMe: worden. och urz VOTL Mıiıttag des Tages der Beiset-
Zung erschienen wiederum Zwel ertreter des Iutherischen Kırchenvor-
stands auf der el, der Abtissin un! dem Kapitel undzutun, daß
INa seltens der Iutherischen (Gjemeinde die Bestattung der anse 1n der
Stiftskirch aut keinen Fall zulassen werde. Die beiden Männer erhiel-
ten seltens des Stifits jedoch den Bescheid, daß [a  - sich An se1ıiner
wohlhergebrachten Gerechtsame nicht stören lassen“ werde, da INa  ;

gar nichts eues unternehme. Tatsäc  1C hatte das 1ın der Vergan-
genheit mehrmals nicht ZU Stiftskapitel gehörende Personen!® un!
nachweislich 1ın Jüngster e1t zumiıindest auch e1iINe nichtadlige Bedien-
stete, nämlich die 1mM er VO 58 Jahren verstorbene
Anna Catharına 1etor, 1n der Kirche be1isetzen lassen,** ohne daß VO  -

der Iutherischen Kirchengemeinde irgendein Widerspruch dagegen
Thoben worden WATr. Wenn die Abtissin jedoch tatsächlich geglaub
hatte, w1e S1e 1n ihrer Anzeige ausIu.  © daß die Abgesandten des
Iutherischen Kirchenvorstands sich miıt dem ihnen erteilten escnel:
zufrieden geben würden, sollte S1e chnell e1inNnes anderen belehrt WeIi-

den Kurz darauf hörte INa  - nämlich, die Darstellung des Stifts,
eıiınen „großen mult“ 1n der Stiftskirche WwWwel daraufhin VO  } der
Abtissin ZUL: Untersuchung des arms abgesandte Männer, Conrad
Nadler un Luther Diederich Kemper, fanden jedoch die beiden ZUE

hin gelegenen uren der Stiftskirche verschlossen. Dagegen stand
die ZU 110 unrende Kirchentür oMHfen. UTr diese gelangten die
beiden Männer 1n das Kircheninnere und StTellten dort test, daß „ ZWEY
Kerls“, Conrad ausemann aufim egl und Johann Henrich Grave,
1mM Be1lisein un! „Tolglichen unterm Commando“ der beiden uther1-
schen Geistlichen Justus Henrich Schütte un! Johann Henrich Ruhr-
INann das aut Oranun. der Abtissin aufgeworfene Trab wıieder

10 Z cAiesen gehörten uch die Angehörigen der auf Werdringen (heute Hagen-Vorhalle)
ansässigen un! ach erdecke eingepfarrten lutherischen Familie VonNn Eilverfeldt Wie
aus den KEıntragungen 1n dem (unvollständigen) Kirchenbuch der lutherischen Kirchen-
gemeinde erdecke SOWI1e AUSs den Prozeßakten hervorgeht, wurden verstorbene Mitglie-
der der Famıilien VOIl vertfel Werdringen ın den Jahren 1673, 16/4, 167/9, 1676,
1680, 1718, 1735 un! 1738 1n der erdecker Stiftskirche beigesetzt. Aus den Prozeßakten
1ın Abschrift beigefügten Schreiben ist jedoch uch entnehmen, daß die VO  - Elverfeldt

Werdringen cdie Stiftskirche 1n erdecke als ihre Erbbegräbnisstätte betrachteten,
tatsäc  1C ber NUur eın de aCcto DZW. AaUuSs „honneur“ VO'  - dem gewä  ‚es eC. aut
Bestattung ın der Stiftskirche besaßen un! die Genehmigung hierzu eweils VOoNn der
Abtissin inholen mußten

11 Tr Eintrag 1m Kirchenbuch der Iutherischen Kirchengemeinde erfolgte die Beisetzung 1n
der Stiftskirche Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde erdecke,
Abt kte
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zuschütteten. uUurc diesen . Tumult” un! diese „Gewaltthat“, die
Darstellung der Abtissin weıter, sSe1 INa  . auf dem sehr eunruh1
worden. Insbesondere habe sich eiNe „gefährlich Tan. arnıiederllie-
gende“ Stiftsdame, das Fräulein omberg, sehr darüber entsetzt,
„daß INa  - befürchten muß, ihre Ende werde dadurch beschläuniget
werden‘“. Um sich der „Wuth dieser geistlichen Commandeurs“ un! des
VO  } ihnen aufgebrachten un! „para gestandenen Pöbels nicht welıter
auszusetzen, un! weil INa  — 1n der reformierten Kapelle eın Begräbnis-
recht habe, auch aut dem hnehın sehr kleinen 1rC eın einz1iges
leeres rab vorhanden gewesen sel, das 1 habe INa der
armen ıtterun die Leiche och 1n der folgenden acC 1n das etiwa
Trel Stunden entfernte Städtchen Hörde bringen und dort bestatten
lassen.

Zweiıter Prozeß
Das erstattete darautfhin un sicherlich auch als ea  10 auf

die Anzeıge des lutherischen Kirchenvorstands VO VOT gut einem hal-
ben Jahr nunmehr selnerseits diesen ebenfalls eiınNne „Gewalt- un!
Turbations-Anzeige“ eım Landgericht 1n agen, daß Jetzt 7z7wel Pro-

paralle. Liefen In dieser sich ber mehrere re hinziehenden
un sämtliche Instanzen durchlaufenden gerichtlichen Auseinanderset-
ZUNg en die beiden Prozebgegner offensichtliec wliederholt Schwie-
rigkeiten gehabt, die beiden Streitfälle bzw. Streitgegenstände
auseinanderzuhalten. eıne Schwierigkeiten hatten el Parteiı:en
jedoch mit dem Erheben bzw. TiiıNden VO boshaften un auch
persönlichen Anschu  igen, VO  n Unterstellungen SOW1Ee A un! auch
glatten nwahrheiten Die Erbitterung, mit der dieser Streit zwıischen
dem un! der lutherischen Kirchengemeinde der Bestattung
VO reformilerten ersonen ın der Stiftskirch ausgefochten wurde,
erklärt sich jedoch AUS den schon Jahrzehnte anhaltenden un miıt
größter Verbissenheit und Leidenschaftlichkei gefü.  en Auseinander-
setzungen zwischen Lutheranern un Reformierten 1n erdecke, die
allerdings nicht theologische ınge, sondern handfeste mater1-
elle Besitzansprüche geführt wurden.!?

Beschimpfungen un Unterstellungen
Da die 1 Zusammenhang miıt dem damaligen Prozeßverfahren VO

beiden Partelıen erstellten sehr ausführlichen Schriftsätze auch
einen gewı1ssen unmittelbaren 11  40° 1ın die selnerzeıt 1n erdecke
herrschende, wesentlich VO dem scharfen konfessionellen Gegensatz
12 Vgl diesen Vorgängen Cremer, Q, bes ZıE
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gerade der beiden evangelischen Religionsparteien bestimmte
tmosphäre SOWl1e auch 1N das allgemeine Denken un! Fühlen der
Menschen erlauben, sollen charakteristische elle daraus 1mM folgenden
angeführt un teilweise auch wortgetreu wiedergegeben werden.

In selner Klageschrift den lutherischen Kirchenvorstand
deror 1M Zusammenhang mi1t der Beisetzung der verstor-

benen Banse behauptete das E der lutherische Kirchenvorstand W1e€e
auch die Kirchengemeinde selen überhaupt NTUu. un
multen geneigt”. Ihr Einschreiten die Bestattung der anse Se1
er erTfolgt, we:il der och nıcht entschiedene Rechtsstreit der
Leichen-Standrede des reformierten Predigers 1ın der Stiftftskirche S1e
„stoltz un! verwegen“ gemacht habe Dann erhebt das och eınen
1mM obrigkeitlichen preußischen aa un Königreich der amalıgen
Ze1t außerst schwerwiegenden un gefährlichen Vorwurtf DIie betrei-
fenden Mitglieder des lutherischen Kirchenvorstands hätten sich autf
„gewaltsame un! eigenrichterliche Weise“ e1ıINner recht- un gesetzmäßi-
gen abnahme des Stifts widersetzt, daß „Man solte, Ww1e dergleli-
chen 1n Ew. Königl. ajestä Landen werden dör 1eSsSe
ersonen hätten sich aufgeführt, 50 als Wallllı der eligion halber
gar sehr verbitterte Leute die Souveraınen 1M an wären, mithin
keine Obrigkeit urchtien hätten‘“. Im weıteren drückte das
se1ne Erwartung aUuUS, daß der preußische ON1; 1n Se1INeTr Eigenschaft
a1s andesherr dergleichen „ VeErW  e und strafbahre Auführung“
mıit „Höchsten ngnaden‘“ aufnehmen un die el zugegen SCWESEC-
NenNn lutherischen rediger mıit „wohlverdienter“ Geldstrafe belegen las-
SenN würde. Diejenigen aber, die sich ihnen gesellt und den MU.
mi1t ausgeü un! 1n specl1e das rab zugeworfien“ hatten, ollten ach
dem unsch des Stifts „den anderen A Exempel“ bei Wasser un!
Trot eingesperrtt werden.

Der lutherische Kirchenvorstand selnerseılts versuchte 1n selner Klg
eerwiderung zunächst miıt formalen Einwänden die Rechtmäßigkeit
der Klageerhebung Nnamens des Stifts uUTrc die Abtissin Alexandrina
Bottlenberg bestreiten. e1 War auch mıit seınen Behauptungen
nıcht zimperlich Es SEe1 „notorie” el 1n dem Schriftsatz des
Kirchenvorstands, daß die Abtissin ‚altershalber verkindschet“ sSe1 un
eigentlich einen Vormund enötige. Tatsäc  ıch War die 62 1677
geborene un: 1748 1n ihr Amt gewä  e Abtissin selnerzeıt bereıts 88
TEe alt Eın knappes Dreivierteljahr später, 3.4.14066. egte S1e
annn auch ihr Amt nieder?® och die Behauptun des Kırchenvor-

13 ST Angabe 1M Protokollbuch des lutherischen Kons1iıstor1iums 1V der Evangelischen
Kirchengemeinde erdecke, Abt. kte ach der Inschrift aut ihrer 1n der Stifts-
kirche eute noch vorhandenen Grabplatte STAaT| S1e 1 Alter VO:  . 95 Jah-
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stands, daß die Abtissin ‚verkindsche un nicht mehr imstande sel,
die Verwaltungsgeschäfte des Stifts führen, wurde 1mM Gerichtsver-
fahren als SaC  1C nicht begründet zurückgewiesen.*“ uch der zweıte
VO lutherischen Kirchenvorstand vorgebrachte ormale angel, daß
nämlich 1n dieser das insgesamt betreffenden Angelegenheit die
Abtissin nıicht eigenmächtig, sondern 1Ur auf entsprechenden eSCHIU.
un! mıit Vollmacht des apitels handeln ürfe, beides aber nicht peDE-
ben sel, erwıies sich VOL Gericht qls eiınNne SaC.  1C. unzutreffende Behaup-
tung;*

Was den eigentlichen Sachverhalt betraf, andelte sich hierbeli
ach den ussagen des Iutherischen Kirchenvorstands aber eiıNne
„falsch erdichtete eige“. Die „ATffaire“” se1l VO  - dem auftf
eıne „verkehrte dargeste worden, und INa könne sich L11UL dar-
ber wundern, daß sich die „sub larva des Sti aufgetretenen „Que_
rulanten“ nicht „entblödet hätten, miıt ofenbahren nwahrheiten
fürchterliche orstellungen bey ST. Königl. ajestä einzugeben“. Von
„Gewalt“ un! ATDumult: seltens des lutherischen Kirchenvorstands
könne überhaupt keine Rede se1n. 1elmenr sSe1 es die Abtissin selbst
gewesen, die sich dessen schuldig gemacht habe, indem S1e „gewalt-
thätig“ ihre Haushälterin ın der Stiftskirche habe egraben lassen wol-
len und aiIiur eın rab habe auswerifen lassen. Dagegen hätten die Ver-
treter des Kirchenvorstands lediglich „freundschaftlich“ protestiert,
während die Abtissin die beiden Abgesandten „iniurieus” als „Kerls”
ausgeschimpit habe Um em MU. un Zusammenlauftf ZUVOTZU-

kommen, „welcher SONS bey der (Gjemeline möglich entstehen können”,
habe INa  - er das usgehobene rab wieder zu werfen lassen. Aus
emselben rund selen auch die Kiırchentüren verschlossen worden.
Überdies sSe1 die uwerfung des Grabes tatsäc  1C einNne „ruhige“ SCWE-
SC un „1NM er Stille geschehen. Daß die Tan niederliegende

omDer: Urc diese orgänge beunruhigt worden SsSeın önnte,
bestritt der Kirchenvorstand ebentTtalls ganz entschieden. Dieses Stifts-
räulein habe sich gar weıt VO  } der Stiftskirche entfernt eiIiunden un
werde sich auch ‚wenıg ber unadelich Fleisch eiıner Köchin ekum-
mert en fals ihr olches auch referirt wäre‘. Der Abtissin wurde
dagegen vorgeworfen, daß S1e Aaus „offenbahre(r) Bosheit“ un! „„ZUIMH
Tort" des lutherischen Kirchenvorstands ohne Rücksprache miıt diesem

T[ell. IDıie gabe VO:  - Klueting 1mM Westfälischen Klosterbuch, Teil U 404, betrelfiend
die Amtszeıt VO  - Bottlenberg gen. Kessel als Abtissin 1718 bis 1768 ıst insicht-
lich des es ihrer Amtszeıt (1766) entsprechend korrigleren.
el1. 1mM Berufungsverfahren, verkündet 1 Reglerungsrat 1n Kleve 1767

15 Ebd Wie AaUuUSs diesem e1. hervorgeht, Jag tatsäc.  1C ıne VO:  w vier weiliteren 11tsda-
I1NenN un! einem der beiden Stiftskanoniker unterschriebene und mi1t dem Kapitelssiegel
versehene ordnungsgemäße Prozeßvollmacht VOTL.
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ihre Haushälterin der Stiftskirche habe beisetzen wollen un! aIiur
eln adeliges rab darın habe öffnen lassen Man estIrı chließ-

lich kategorisc daß dem das ecCc zustehe auch „Domestiquen
der Stiftskirche begraben lassen Wenn eiNe solche Maßnahme der

Willkür der 1SS1Nn überlassen bleibe warntfe der Kirchenvorstand
könnte diese e1INn olches Vorrecht ihren „Domestiquen“ ıs auft die
geringste orte“ 1Nraume. un! SOM Aaus der Stiftskirche „Maulwürf-
fe(( machen. uberdem müßte, WEl SC  ießlich eliNle katholische 15-
S11 die el ame dieses ecCc auch ihr zugestanden werden, Was

für die Protestanten CNn och ärgerlicher Spectacul WAarTe In
späteren Schriftsatz spricht der lutherische Kirchenvorstand diesem
Zusammenhang VO  - „papistische(n) Entheiligung der
Stifts- bzw lutherischen Pfarrkirche

jerjlähriges Gerichtsverfahren
Das egründete SECE1MN ec der Stiftskirche begraben las-

SEeNMN WEell WO. ebenso WIC Befugni1s auch dem reformilerten
Stiftsprediger die Leichen-Standrede der Stiftskirche gestatten
damıt daß alleinıge Eıgentümerın der Stiftskirche Se1 Tatsäc  1
WarLr mehreren VOL N1ıCcC 7 langer Z ergangenen un! rechtskräf-
Ug gewordenen Gerichtsurteilen die Stiftskirche ausdrücklich
olchen erklärt (allerdings auch m1T der daraus sich ergebenden Ver-
pIlichtung des Stifts diese baulich instandzuhalten) dem
die Beibehaltung er darın bisher gehabten Rechte zugesprochen WOTI -

den Insbesondere andelte sich bel den VO ZUL UtZU: S@e1-

ner Argumentatıon herangezogenen Urteile die Gerichtsentscheide
VO 21 17438 16 11 1750 bzw 10 17592 un 16 11 1753 Der uther1-
sche Kirchenvorstand konterte darauft m1T der SaC.  1C zutreifenden
Feststellung, daß die Stiftskirche uUrc die Gerichtsurteile VO

16 11 1750 bzw endgültig ÜUTrc das el. VO 10 1752 allein der
lutherischen Kirchengemeinde als Gotteshaus zugesprochen worden
SE1 un! ZOg daraus den zumindest sehr eW daß dieser
nunmehrigen lutherischen Pfarrkirche dem lediglich die Aus-
übung bestimmter diesem vorbehaltener Handlungen gestattet Se1

uch juristische Haarspaltereien wurden VON dem lutherischen KT
chenvorstand Z TeC  ıchen egründun. SE1INeTr nsprüche bemüht
SO argumentlerte daß 1Ur die aUSCTUC  1C den betreifenden
Urteilen aufgeführten Befugnisse des Stifts der Stiftskirche VO.  - die-
SE auch tatsäc  ich beansprucht werden könnten Da jedoch elINe

bschriften der Urteile eilınden sich den Prozeßakten 1V der Evangelischen
Kirchengemeinde erdecCke Abt Akte
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Leichen-Standrede darın nirgends erwähnt sel, stehe dem auch
eın ec darauf

och el Prozesse verlor der lutherische Kirchenvorstand letzt-
lıch In der aC. anse bzw. des VO: behaupteten Rechts,
auch Bedienstete 1n der Stiftskirche bestatten ürfen, erging das
e1. In zweıter nstanz 4.6.1767 Darın wurde das alleinige ıgen-
tumsrecht des Stifts der Stiftskirche erneut festgestellt un mi1t die-
SCr Begründung der Anspruch des Iutherischen Kirchenvorstands, ber
die Beısetzungen seltens des Stifits 1ın der Stiftskirche bestimmen
können, nicht 1Ur A rechtlich unbegründet abgewlesen, sondern a1S
strafbare Handlung verurteilt. esonders übel nahmen die als aatspe-
amte 1ın em Maße dem obrigkeitlichen Denken der Zeıt verhafteten
un! verpflichteten königlich-preußischen Richter den Kirchenvorste-
ern einschließlich der beiden Geistlichen, daß S1e sich eigenmächtig
un: gewaltsam ihr vorgebliches ec verschaffen gesucht hat-
ten S1e 1n dem „1rrıgen Wahn“ gestanden hätten, dalß VO  - ihnen
die Erlaubnis einem Begräbnis In der Stiftskirche gesucht werden
müßte, belehrte S1e das Gericht damals 1n der Urteilsbegründung,
hätten S1e vielmehr „obrigkeitliche Hülfe“ suchen, oder aber die Beı1iset-
ZUNg untier Protest zulassen mUussen, keineswegs aber Tätlichkeiten
schreiten en Der Kirchenvorstand wurde er eıner Geldstrafe
1n Ööhe VO  _ 10 Reichstalern verurtel. In der VO lutherischen KIr-
chenvorstand daraufhin angestrengten Berufungsklage wurde das
el VO 4 . 6.1767 1n drıtter un! etzter Instanz 9 . 6.1768 1n vollem
Umfang bestätigt.

Wwas länger Zg sich das Gerichtsverfahren des Rechts des
Stifts An auch für reformierte Stiftspersonen Leichen-Standreden
176 den reformierten Stiftsprediger DZW. Stiftskanoniker ın der
Stiftskirche halten lassen. Hıer erging SC  1e.  ich das letztinstanzli-
che el 9.2. 1769 ebenfalls zugunsten des Stifts Allerdings wurde
dem auifgegeben, die Leichen-Standreden eıner olchen Zeıit
halten, 1n denen der Ordentlıche Gottesdienst der lutherischen emel1ln-
de dadurch nicht beeinträchtigt werden könnte. In beiden Prozessen
wurde das lutherische Kons1istorium auch yARG der gesamten
Prozeßkosten verurteilt. Gezahlt en dürften die Osten für die bei-
den verlorenen TOZESSE jedoch niıicht die Kirchenvorsteher selbst, SOIl-

dern die Armen der lutherischen Kirchengemeinde. Denn vielfiacCc ENt
ahm der Kirchenvorstand erartige Gelder der Armenkasse DZWw. dem
Armenfonds der Kirchengemeinde.
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Grabplatte 1ın der Evangelischen Stiftskirche In erdecke der
1M er VO  } 0S Jahren verstorbenen Abtissin des freiweltli-

chen adlıgen Damenstifts erdecke, ohanna VO  - Bottlenberg gen K @es-
se|
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Kiıgenhändige Unterschrit der 1S5S1N des freiweltlichen adlıgen Da-
menstifts erdecke ohanna VO  } Bottlenberg gen Kessel, 1747
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Das (jelände des freiweltlichen adliıgen Damenstifts A  Herdecke, 1C
ach en Im Vordergrund iın die katholische Kapelle, anıntier die
reformierte St.-Annen-Kapelle un!' 1M Hintergrund 1ın der Bildmitte
mıiıt Dachreiter die lutherische (Stifts-)Kirche Das 1930 VO  - August
lepmann, erdecke, gemalte Aquare gibt den Zustand die Miıtte
des 18 Jahrhunderts wıieder.
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